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„Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den 
eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. 
Die Adäquanz ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Um-
stände, wie das Mitverschulden des Opfers beziehungsweise eines Drit-
ten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, 
mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart 
schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursa-
che des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Fak-
toren – namentlich das Verhalten des Angeschuldigten – in den Hinter-
grund drängen“ (BGE 135 IV 56, 64 f.). 


